
Johannes Postel
26. November 2022

Vorschlag zur Festlegung
des Mitgliedsbeitrags



Mitgliedsbeitrag
• Nächste Erklärung an Finanzamt: 2023
– Finanzamt benötigt „Beschluss über die 
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Umlagen und 
Aufnahmegebühren“

• Letzte Erhöhung durch Beschluss im
April 2001: 30,‐‐ DM  20,‐‐ Euro

• Angleich an gestiegenes Preisniveau
• Ausreichend Vorlauf bei Anpassung



Erwartete Auswirkungen
• Empfehlung: Erhöhung des Mindestbeitrags 
auf 30,00 Euro pro Jahr

• Aktive, zahlungspflichtige Mitglieder: ca. 540
• Ca. 50% der Mitglieder zahlen Mindestbeitrag
– Ca. 270 Mitglieder zahlen zukünftig 10,00 mehr
– Vereinfachte Annahme: Keine Änderung des 
Zahlungsverhaltens bei Mitgliedern, die bereits 
regelmäßig mehr als den Mindestbeitrag zahlen

• Mehreinnahmen pro Jahr: ca. 2.700 Euro
– Knapp 10% der Einnahmen 08/2021 – 07/2022



Beschlussvorschlag
• Die Mitgliederversammlung beschließt mit 
Wirkung ab dem  Geschäftsjahr 2024 die 
Erhöhung des Jahresbeitrags auf 30,‐‐ Euro.
–Wie bisher handelt es sich um einen 
Mindestbeitrag, der nach eigenem Ermessen um 
eine individuelle Spende ergänzt werden kann.

• Für Mitglieder ohne eigenes Einkommen 
bleibt es unverändert bei einem reduzierten 
Beitrag von mindestens 10,‐‐ Euro.



Ergebnis der Abstimmung
• Die vorstehende Beschlussvorlage wurde 
ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen von 
den anwesenden Mitgliedern angenommen

• Über das Ergebnis erfolgt eine Niederschrift
im Protokoll der Veranstaltung (26.11.2022)

• Alle Mitglieder werden in den folgenden 
Anschreiben über die Änderung informiert.


